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(2) Die Ersatzfreiheitsstrafen können an dem Schul
digen ganz oder zum Teil vollzogen werden, ohne daß 
die Person, die für die Geldstrafe haftet, in Anspruch 
genommen wird.

§ 418

(1) Ist ein und dieselbe Handlung zugleich als Steuer
vergehen und nach einem anderen Gesetze strafbar, so 
ist die Strafe aus dem Steuergesetze zu entnehmen, es 
sei denn, daß das andere Gesetz eine schwerere Strafe 
oder bei ungleichen Strafarten eine schwerere Strafart 
androht (§ 73 des Strafgesetzbuches). Ist die Strafe aus 
dem anderen Gesetze zu entnehmen, so ist eine nach 
dem Steuergesetze verwirkte Geldstrafe besonders zu 
verhängen. Auch muß auf Haftbarkeit dritter Personen 
oder auf Einziehung erkannt werden, wenn dies das 
Steuergesetz vorschreibt, und es kann hierauf sowie auf 
sonstige Nebenstrafen erkannt werden, wenn dies das 
Steuergesetz zuläßt.

(2) Wenn ein und dieselbe Handlung mehrere Straf
vorschriften der Steuergesetze über Steuervergehen ver
letzt, so ist die Strafe nach § 73 des Strafgesetzbuchs zu 
bestimmen; jedoch muß auf Haftbarkeit dritter Per
sonen oder auf Einziehung erkannt werden, wenn dies 
eine der verletzten Vorschriften vorschreibt, und es 
kann hierauf sowie auf sonstige Nebenstrafen erkannt 
werden, wenn dies eine der anwendbaren Vorschriften 
zuläßt.

(3) Hat jemand mehrere selbständige Steuervergehen 
begangen, so darf eine nach § 74 des Strafgesetzbuchs 
zu erkennende Gesamtfreiheitsstrafe fünf Jahre nicht 
überschreiten. Auf Haftbarkeit dritter Personen, Ein-


